
FÖRDERVEREIN 
der Carl-Orff-Schule e. V. 

Förderverein c/o Roland Herth, Paul-Hindemith-Ring 37 A, 63110 Rodgau 
 

A N M E L D U N G  
G A N Z T A G S K L A S S E 

 

Hiermit melde ich mein Kind für die Ganztagsklasse der Carl-Orff-Schule an. 
 
Name, Vorname ____________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum _____________________Einschulungsjahrgang/Klasse_________________ 
 
Die Ganztagsklasse sieht eine durchgehende Betreuung täglich von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
vor. Bei eigenmächtiger Verlängerung wird der zusätzliche Aufwand separat berechnet, 
mindestens aber 30 Euro. 
Geschäftsgrundlage ist das bestehende Schulverhältnis und die Vereinbarung zwischen der 
Carl-Orff-Schule und dem Förderverein der Carl-Orff-Schule. 
Der monatliche Elternbeitrag beträgt 244 EURO. Hiermit abgegolten sind sämtliche Kosten 
einschließlich täglichem Mittagessen sowie alle wählbaren Freizeitangebote, exklusive dem 
Instrumentalunterricht ab der 3. Klasse. 
Der Elternbeitrag muss auch während der Ferienzeit entrichtet werden. Nichtmitglieder des 
Fördervereins zahlen zusätzlich 5 EURO im Monat für den zu leistenden administrativen 
Aufwand. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen werden die Kosten vom Kreis Offenbach bzw. von Pro 
Arbeit übernommen. Sprechen Sie uns einfach an.  
 
Grundlage für den zustande kommenden Betreuungsvertrag sind die beigefügten Anhänge:
 - Konzeption Ganztagsschule 

 - Vereinbarung zwischen Förderverein und Carl-Orff-Schule 
 - Erziehungsvertrag 

Die Anhänge werden durch die Unterschriften der Erziehungsberechtigten wirksam. 
 

Eine Eingangsbestätigung durch die Geschäftsstelle des Fördervereins erfolgt zeitnah. 

Namen aller gesetzlichen Vertreter: _______________________________________ 

Straße: _______________________________________ 

Ort: _______________________________________ 

Telefon (tagsüber erreichbar): _______________________________________ 

e-mail-Adresse: _______________________________________ 

 

Datum: ____________ Unterschriften (alle): _____________________________ 

 

 

Einzugsermächtigung (zwingend erforderlich) 
 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass die fälligen Elternbeiträge von meinem Konto 
eingezogen werden. 
 
Bankverbindung IBAN:_______________________________________________________________ 
 
                           BIC:________________________________________________________________ 
 
 
 
Datum: _____________________________ Unterschrift: ___________________________________ 
 
Förderverein Carl-Orff-Schule 1. Vorsitzende: J. Ackermann Bankverbindung: 
Paul-Hindemith-Ring 37 A 2. Vorsitzende: M. Creter IBAN DE40 5065 2124 0005 1171 22 
63110 Rodgau Amtsgericht Offenbach BIC HELADEF1SLS 

Tel. 0157-36576795 Nr.: VR 4607 
herth@cos-rodgau.de 

mailto:herth@cos-rodgau.de


 

FÖRDERVEREIN 
der Carl-Orff-Schule e. V. 
 
 
 
 
 

 

Carl-Orff-Schule 
Grundschule des Kreises Offenbach 

 
Nordring 32 

63110 Rodgau 
Tel.: 06106/ 4621 

Fax: 06106/ 647307 
e-Mail: verwaltung@carl-orff-schule-rodgau.de 

www.cos-rodgau.de 
 

 
 

Information über die Vereinbarung zwischen 
der Carl-Orff-Schule und dem Förderverein der Carl-Orff-Schule 
 

 Die Klasseneinteilung und Aufnahme in eine Ganztagsklasse obliegt der 
Schulleitung der Carl-Orff-Schule. 

 

 Vergabekriterium für 80% der Ganztagsplätze ist das Eingangsdatum der 
Anmeldung beim Förderverein. 20% werden nach sozialen Kriterien durch die 
Schulleitung entschieden und vergeben. 

 

 Die Anmeldung erfolgt in der Regel für 4 Jahre. 
 

 Der Preis richtet sich nach Betreuungs- und Freizeitangeboten und umfasst keine 
schulischen Stunden. Das Mittagessen ist inbegriffen. 

 

 Betreuungs- und Freizeitangebote können von Schuljahr zu Schuljahr variieren und 
sind abhängig von den Angeboten der Vereine, der Musikschule und den 
Mitarbeitern des Fördervereins. 

 

 Die Organisation/ Abwicklung des Betreuungs- und Freizeitangebotes obliegt dem 
Förderverein in enger Kooperation mit der Schule. Hierfür gelten die internen 
Kooperationsvereinbarungen zwischen Schule und Verein. 

 

 Die inhaltliche Gestaltung und Konzeption obliegt der Schule. 
 

 Eine Kündigung des Besuchs der Ganztagsklasse ist in der Regel nur bei einem 
Schulwechsel möglich. Die Anmeldung besteht für die gesamte Grundschulzeit. 

 

 Pädagogische Gründe können einen Wechsel in die Halbtagsklasse in 
Ausnahmefällen ermöglichen. 

 

 Die Eltern erklären sich mit der Anmeldung für die Ganztagsklasse auch mit deren 
Konzeption einverstanden. 

 

 Die Eltern nehmen mit der Anmeldung den Erziehungsvertrag zur Kenntnis und 
erklären ihr Einverständnis und ihre Mitwirkungsabsicht. 
 
 

Name des Kindes: _________________________________________________________ 
 
Rodgau, den ___________ 
 
Unterschriften der Erziehungsberechtigten ______________________________________ 
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der Carl-Orff-Schule e. V. 
 
 
 
 

Carl-Orff-Schule 
Grundschule des Kreises Offenbach 

 
Nordring 32 

63110 Rodgau 
Tel.: 06106/ 4621 

Fax: 06106/ 647307 
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Konzeption Ganztagsschule – Carl-Orff-Schule 
 

 Durch inhaltliche Verknüpfung von Schule und Freizeit soll die Carl-Orff-Schule als 
Lebens-, Lern- und Wohlfühlraum von Kindern, Eltern und Lehrern verstanden 
werden. 
 

 Ab dem ersten Jahrgang werden die Kinder eines Jahrgangs auf Ganztags- und 
Halbtagsklassen aufgeteilt. Die Anzahl der einzurichtenden Klassen richtet sich nach 
der Nachfrage. Die Entscheidung für die eine oder die andere Klassenform treffen die 
Eltern. 

 

 In der Ganztagsklasse verteilen sich schulische und freizeitpädagogische Angebote 
gleichmäßig über den ganzen Tag. Der Pflichtunterricht findet daher auch am 
Nachmittag statt. Die Anwesenheit ist daher bis 15.30 Uhr täglich verpflichtend. 
 

 In der Ganztagsklasse werden die Kinder montags bis donnerstags von 7:00 Uhr -
15:30 Uhr, freitags bis 14:00 Uhr betreut. Bis 17.00 Uhr ist gleitende Abholzeit. 
 

 Der Bedarf für die Frühbetreuung ab 7:00 Uhr muss mindestens einen Tag im Voraus 
angemeldet werden. Die Frühbetreuung hat feste Abläufe und ist nicht als „Gleitzeit“ 
zu verstehen. Kinder, die zur Frühbetreuung angemeldet sind, müssen bis spätestens 
7:05 Uhr dort eintreffen. Danach wird die Eingangstüre des Neubaus geschlossen. 
 

 Die freizeitpädagogischen Angebote werden in Kooperation mit der Musikschule, den 
Vereinen und dem Fördervereins gestaltet. Es werden alters- und neigungsgerechte 
Angebote aus dem musischen, sportlichen, kreativen, naturwissenschaftlichen und 
sprachlichen Bereich organisiert. Aus diesen Wahlangeboten wählen sich die Kinder 
für ein Schulhalbjahr verpflichtend ihr individuelles Programm aus. 
 

 Das Erledigen der Hausaufgaben gilt als Übungszeit. Die Kinder erhalten täglich 
ausreichend Zeit, um selbständig und individuell das erlernte Wissen aus den 
Unterrichtsfächern zu vertiefen. Hierfür werden passende Angebote und 
Hilfestellungen gegeben. 
 

 Das warme Mittagessen erfolgt in der schuleigenen Kantine. Auf eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung wird ebenso geachtet wie auf angemessene Tischkultur. 
 

 Begleitend zum Unterricht und den freizeitpädagogischen Angeboten werden 
ausreichende Spiel- und Ruhephasen in den Alltag integriert. Hierfür stehen 
kindgerechte und bewegungsfördernde Materialien und Räumlichkeiten zur 
Verfügung. 
 

 Die Kinder der Ganztagsklasse sollen nach der Schule ausreichend Zeit zum Spielen, 
für Freunde und Familie haben. Dies wird durch die gleitende Abholzeit ab 15.30 Uhr 
sowie durch das bereits absolvierte Freizeit- und Übungsprogramm ermöglicht.  
 

 Die Schulfächer werden von Lehrern unterrichtet. Freizeitpädagogische Angebote 
werden durch Lehrer / Trainer der Vereine bzw. der Musikschule sowie durch 
fachkompetentes Personal des Betreuungsteams gestaltet. Während des 
Mittagessens, der Ruhe- und Spielphasen sowie bei den Übungszeiten wirken die 
Mitarbeiter des Betreuungsteams und Lehrer mit. 
 

 
Name des Kindes: ____________________________________________________ 
 

Rodgau, den ___________ 
 

Unterschriften der Erziehungsberechtigten _________________________________



Erziehungsvertrag 
Wir, die Eltern verpflichten uns …  Wir, die Schülerinnen und Schüler 

verpflichten uns … 

 Wir, die Lehrerinnen und Lehrer 

verpflichten uns … 

 der Erziehungsverpflichtung nachzukommen 

 unsere Kinder regelmäßig und pünktlich zur 
Schule zu schicken 

 unsere Kinder mit allen Materialien 
auszustatten, die sie zum Lernen benötigen 

 unsere Kinder bei der schulischen Arbeit zu 
unterstützen 

 unsere Kinder zu Ehrlichkeit, Höflichkeit und 
Hilfsbereitschaft zu erziehen 

 unsere Kinder dahin zu erziehen, Rücksicht auf 
andere zu nehmen 

 unsere Kinder bei Anstrengungen zu loben und 
sie bei Schwierigkeiten zu ermutigen 

 die geltende Schulordnung zu unterstützen 

 die Schule rechtzeitig darüber zu informieren, 
wenn es Probleme mit unserem Kind gibt, auch 
aus Eigeninitiative 

 an den Elternabenden und anderen schulischen 
Veranstaltungen teilzunehmen 

 die Schule sofort über Änderungen von Adressen 
und Telefonnummern, sowie bei Erkrankungen 
zu informieren 

 mit der Schule im Sinne unseres Kindes zu 
kooperieren, Gespräche zu führen und uns an 
Absprachen zu halten 

 gemeinsame Zeit mit dem Kind wertvoll zu 
nutzen (gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame 
Aktivitäten, gemeinsame Gespräche 

  die Schule regelmäßig und pünktlich zu 
besuchen 

 unsere Materialien für den Unterricht jeden 
Tag mitzubringen und ordentlich zu 
behandeln 

 unsere Hausaufgaben vollständig und 
sorgfältig zu erledigen 

 immer ehrlich, höflich und hilfsbereit zu 
sein 

 Rücksicht auf andere zu nehmen 

 Anstrengungsbereitschaft und Fleiß zu 
zeigen und andere nicht am Lernen zu 
hindern 

 die Schulregeln zu beachten 

 wichtige Informationen aus der Schule 
sofort an die Eltern weiter zu geben 

  eine angenehme Lernatmosphäre für alle 
Kinder zu schaffen 

 alle Kinder mit ihren Stärken und Schwächen 
anzunehmen 

 die Kinder zum Lernen zu motivieren und 
jedes Kind nach seinen individuellen 
Fähigkeiten zu fördern 

 die Kinder zu Verantwortung und 
Selbständigkeit zu erziehen 

 die Kinder zu Hilfsbereitschaft, Höflichkeit 
und Teambereitschaft und zu freundlichem 
Auftreten zu erziehen 

 die Kinder so zu erziehen, dass sie erkennen, 
was Recht und Unrecht ist 

 die Kinder zu Ordnung zu erziehen 

 uns mit Kritik konstruktiv auseinander zu 
setzen 

 die Kinder für ihre Anstrengungen zu loben 
und sie bei Schwierigkeiten zu ermutigen 

 die Eltern über alle wichtigen schulischen 
Themen und über die Entwicklung ihrer 
Kinder rechtzeitig zu informieren 

 den Eltern den Einblick in die 
Unterrichtsarbeit zu geben und ihnen eine 
aktive Mitarbeit am Schulleben zu 
ermöglichen 
 

 
Name des Kindes: _________________________________________________________ Für das Lehrerkollegium 
 
Rodgau, den ___________  
 
Unterschriften der Erziehungsberechtigten ________________________________________ Sabine Döring (Schulleiterin) 


